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Beilage 1.

UÜberlicht

unter Verwaltung des Evangeliſchen Oberkirchenrats

ſtehenden Fonds und Kaſſen

mit

der Nachweiſung ihres Vermögensſtandes

auf 31 . März 1930 .



—

E
8 * Bezeichnung und Zweck des Fonds Ci

Verrechnungs⸗ 8
8

— nebſt

Stiftungsurkunden und anderen Stiftungsgeſetzen
2 E2 —

86
E

65

8 Unterländer Evang . Kirchenfonds

mit nachſtehenden 4 Verrechnungen :

Heidelberg Pflege Schönau I . CCCCC···⸗

Karlsruhe Evang . kirchliche Stiftungenverwaltung , zugleich Zentralkaſſe des ganzen Fonds
1230

Moabach Stiftſchaffnei
[ Offenburg Evang . kirchliche Stiftungenverwaltung FGEEGEGGGEGGGGGGGAGAGAA

2 1
Der Fonds enthält das vormals reformierte allgemeine Kirchengut der

früheren Rheinpfalz und iſt daher für denjenigen Teil der evangeliſch - proteſtan⸗

tiſchen Landeskirche gewidmet , welcher die zu jenem Landesteil gehörigen

Gemeinden umfaßt .

Aus ihm werden zunächſt die darauf fundierten Beſoldungen (d. h. die

Kompetenzleiſtungen ) , Baulaſten und ſonſtigen Abgaben beſtritten . Der nach

ſolchen Leiſtungen verbleibende Überſchuß ſoll für kirchliche Bedürfniſſe der

ſämtlichen dahin gehörigen Gemeinden und für das allgemeine Beſte der ver —

einigten evangeliſch - proteſtantiſchen Kirche im Unterlande verwendet werden .

Unionsurkunde Beilage Deu8 3.

Beſchlüſſe der Generalſynode vom 27 . Mai 1867 .

2 2 Heidelberg Wener SWangrliſche iheeesss 6

Der Fonds wurde aus Vermögen und Beſoldungsteilen der durch die

Kirchenvereinigung im Unterland eingegangenen Pfarreien und Schulen gebildet

mit der Beſtimmung :

1. Entſchädigung wegen der durch die Kirchenvereinigung verloren ge⸗

gangenen Einkommengteile ,

2. Aufbeſſerung gering dotierter und

3. Dotationen neu zu errichtender Stellen zu übernehmen , auch

die Bedürfniſſe , welche durch die Vereinigung entſtehen , zu beſtreiten .
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—Die früher noch vorhan⸗

- uber die Verwaltungs⸗

dene Verrechnung der
Evang Kollektur Mann⸗
heim iſt im Berichtszeit⸗
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1. April 1924 folgende kirchlichen Fonds , Stiftungen und Kaſſen mitverwaltet :

a . Altbadiſcher Kirchenfonds ,
b. Allg . Hilfsfonds für die Evang . ⸗prot . Landeskirche ,

o. Pfarrhilfsfonds ,

8
D

33
5 Bezeichnung und Zweck des Fonds Ei

Verrechnungs⸗ nebſt
im

— — Sitz

2 8
Stiftungsurkunden und anderen Stiftungsgeſetzen

S2 .

5. Der etwaige Überſchuß ſollte für das allgemeine Beſte der vereinigten

Kirche im Unterland verwendet werden .

Letztere Beſtimmung iſt jedoch dahin näher feſtgeſtellt worden , daß die

Überſchüſſe in den Allgemeinen Hilfsfonds für die evangeliſch⸗proteſtantiſche

Landeskirche fließen .

Unionsurkunde Beilage D 88 2, 4, 11 und Statut über Bildung des

Allgemeinen Hilfsfonds für die evangeliſch-proteſtantiſche Landeskirche vom

28 . Mai 1856 bzw . vom 27 . Auguſt 1867 .

Nach Aufhebung des Allgemeinen Hilfsfonds ( jetzt im Landeskirchenfonds

enthalten , vgl . O. Z. 5) ſollen die Überſchüſſe in die Allgem . Evang . Kirchen⸗

kaſſe fließen .

33 [ Offenburg Evang . Kirchenſchaffnei Rheinbiſchofsheim
225

Zweck :
Wie bei O . Z .1 für die vormalige Herrſchaft Lichtenau .

4 4 Offenburg Evang . Stiftſchaffnei Lahr
117

Zweck :
Wie bei O. Z. 1 für die vormalige Herrſchaft Lahr .

55 Karlsruhe Evang . Landeskirchenfonds
9

Von der Evang . kirchl . Stiftungenverwaltung Karlsruhe wurden bis
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LaufLaufende

Ordnungs⸗
—

Zahl
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Verrechnungs⸗

Bezeichnung und Zweck des Fonds

nebſt

Stiftungsurkunden und anderen Stiftungsgeſetzen

d. Unterſtützungsfonds für Pfarrwitwen und Waiſen ,

e. Kirchlicher Baukollektenfonds und allgemeine Kollekten ,

k. Sekretär Maler ' ſcher Stipendienfonds ,

g. Melanchthon - und Rothe⸗Stiftung und

h. Kaſſe für das kirchliche Bauperſonal .

Dieſe Stiftungen , ausgenommen die unter e und h genannten , hatten in

der Hauptſache den Zweck , Kompetenzen und Dotationen für Kirchendienſte zu

leiſten , Geiſtliche und deren Hinterbliebene in gewiſſen Landesteilen zu unter⸗

ſtützen , guttatsweiſe zu Kirchen⸗ und Pfarrhausbauten ſowie für Dienſtaushilfe

in Krankheitsfällen beizutragen , Stipendien an Theologieſtudierende zu ge⸗

währen und im übrigen für allgemeine kirchliche Zwecke Beiträge an die Kirchen⸗

kaſſe zu leiſten .

In dem Baukollektenfonds wurden die ordentlichen und außerordentlichen

Kirchenſammlungen verrechnet und ihren Zwecken zugeführt .

In der Kaſſe für das kirchliche Bauperſonal wurde der perſönliche und

ſachliche Aufwand für die ehemaligen kirchlichen Bauämter verrechnet .

Das Vermögen der Fonds uſw . war nahezu vollſtändig bei der Evang .

kirchl . Kapitalienverwaltungsanſtalt angelegt und iſt infolge der Geldentwertung

bis auf einen Bruchteil verloren gegangen , ſo daß die Stiftungen uſw .

ihre Zwecke auf lange Zeit entweder gar nicht mehr oder nur in ganz unzu⸗

reichender Weiſe hätten erfüllen können . Sie wurden deshalb auf Antrag des

Oberkirchenrats mit Staatsminiſterialentſchließung vom 22 . März 1924 Nr . 3596

und vom 3. Juni 1927 Nr. 5899 mit Wirkung vom 1. April 1924 an aufgehoben .

Gleichzeitig wurde der Evang . Landeskirchenfonds als Rechtsnachfolger unter

Übernahme des Vermögens der Fonds , Stiftungen und Kaſſen errichtet mit

der Beſtimmung , daß dieſer Fonds allgemeinen kirchlichen Zwecken dienen , ſeine

Erträgniſſe der Landeskirche bzw . der Allg . Evang . Kirchenkaſſe zuführen und

die Kirchenkaſſe ihrerſeits die Forderungen ſowohl als auch die Verbindlichkeiten

an Kompetenzen und Dotationen ſowie die bisherigen Stiftungsleiſtungen für

Dienſtaufwand ( für Beſorgung des kirchlichen Bauweſens uſw . ) übernehmen

und im übrigen verpflichtet ſein ſolle , den Zweck der aufgehobenen Fonds ,

Stiftungen und Kaſſen im Rahmen der im jeweiligen Landeskirchenſteuer⸗

voranſchlag bewilligten Mittel zu erfüllen .

14
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Bezeichnung und Zweck des Fonds
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Stiftungsurkunden und anderen Stiftungsgeſetzen
2

2
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3
2 2
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7

Karlsruhe

Heidelberg

Der Reinertrag des neuen Fonds fließt demgemäß in die Allg . Evang .

Kirchenkaſſe , die dafür die Zwecke der früheren Fonds uſw . nach Maßgabe des

Voranſchlags erfüllt . Hierwegen wird auf Abſchnitt II 4 a und 8 der Ein⸗

nahmen und auf die Abſchnitte II 25 , 26 b, 48 , 52 , 53 und 55 der Ausgaben

des Landeskirchenſteuervoranſchlags verwieſen . Der Aufwand für die Bau⸗

abteilung des Oberkirchenrats wird aus der Regiekaſſe beſtritten .

Luiſenſtiftung

Zweck :
Jährlich vier Ausſteuer - Prämien , je eine an ein Brautpaar aus jedem der den

vier Landeskommiſſären unterſtellten Bezirke des Landes , aus einer Stiftung

von 15 000 fl. der Aachener und Münchener Feuerverſicherungs⸗Geſellſchaft und

200 fl . der Gemeinden des Oberamts Durlach zuſ . 26057 . 15 aus Anlaß der

Verlobung des Großherzogs Friedrich I . mit der Prinzeſſin Luiſe von Preußen .

Erlaſſe des Miniſteriums des Innern vom 17 . März 1856 Nr . 3248

und vom 22 . März 1865 Nr . 4447 , Regierungsblatt 1856 Nr . X.

Erneuerte Statuten mit Genehmigung des Großherzogs vom 23 . Februar

1865 Nr . 455 .

Die Stiftung iſt eine weltliche Landesſtiftung , deren Verwaltung der Auf⸗

ſicht und Leitung des Oberkirchenrats unterſteht . Die Prüfung der Rechnung

wird vom Rechnungshof ausgeübt .

Erlaß des Miniſters des Innern vom 26 . September 1929 Nr . 90 454 .

Züllig⸗Hill ſche Stiftung

Zweck :
Verſorgung wenig bemittelter , verwaiſter und unverheirateter Töchter evangeliſcher

Pfarrer im Lande Baden . Letztwillige Verfügung der Frau Stadtpfarrer

Dr . Züllig Wwe . , Katharina geb . Hill in Heidelberg vom 5. Dezember 1866 .

Genehmigung mit Entſchließung des Staatsminiſteriums vom 2. Februar

1870 ( Kirchl . VBl . 1870 S. 21/22 ) .

Von dem Ertrag der verzinslich verliehenen Kapitalien ſoll ein Zehntel

jährlich zur Vermehrung dieſen beigeſchlagen werden .

Einn

4⁴
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A

Aus der Aufwertung des
bei der Evang . kirchl .
Kapitalienverwaltungs —

anſtalt angelegten Ver⸗
mögens wurde der Be —
trag von 3767,52 N .
zugeteilt , der auf beſon⸗
deres Sparbuch ange⸗
legt iſt .

Die Stiftungsrechnung
wird ſeit 1. 4. 1929
dreijährig geführt und
läuft zunächſt bis 1. 4 .
1932 .
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zu führen .

Aus den laufenden Einnahmen der Zentralpfarrkaſſe werden beſtritten :

1. die Beſoldungen und ſonſtigen Bezüge der Geiſtlichen ,

2. die Ruhegehalte der außer Dienſt getretenen Geiſtlichen , ſoweit ſie

den Pfarrpfründen zur Laſt fallen ,

3. die Sterbquartalien , welche die Witwen und Kinder der mit

abgegangenen Geiſtlichen zu erhalten haben ,

Tod

1.

5.

6.

der Aufwand für Verſehung erledigter Dienſte ,

die auf dem Pfründevermögen ruhenden Laſten ,

die Koſten der Verwaltung und Verrechnung .

Die Auszahlung der Beträge nach Ziffer 5 und 6 erfolgt unmittelbar

aus der Zentralpfarrkaſſe , die der übrigen ( ſeit 1895 ) durch Vermittlung der

Allgemeinen Kirchenkaſſe .

Die früheren Leiſtungen an die Geiſtliche Witwenkaſſe ſind in Wegfall

gekommen , nachdem durch kirchl . Geſetz vom 19 . September 1914 , VBl . S . 124 ,

die Zugehörigkeit der Geiſtlichen zu dieſer Kaſſe und damit die Erhebung von

Beiträgen für die Geiſtlichen der Landeskirche aufgehoben wurde .

1 2

3 Bezeichnung und Zweck des Fonds Ein

Verrechnungs⸗ nebſt
— — Sitz

Stiftungsurkunden und anderen Stiftungsgeſetzen
2 —

—

E
G

8 8 Evang . Zentralpfarrkaſſe
1077

Durch das Geſetz vom 21. Dezember 1881 , die Verwaltung des evangeliſchen

Pfründevermögens betr . ( Kirchl . VBl . 1882 S . 2/3 ) , ging die Verwaltung

des Pfründevermögens und die Verrechnung des Pfründeeinkommens vom

23 . April 1883 an auf die Zentralpfarrkaſſe über . Die diesbezüglichen Geſchäſte

ſind durch die Verrechner der z. Z. beſtehenden kirchlichen Verwaltungen in

Offenburg ( Evangeliſch kirchliche Stiftungenverwaltung ) ,
Karlsruhe ( Evangeliſch kirchliche Stiftungenverwaltung ) ,

Heidelberg ( Evangeliſche Pflege Schönau ) ,

Mosbach ( Evangeliſche Stiftſchaffnei )
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8 Bezeichnung und Zweck des Fonds

Verrechnungs⸗ nebſt
— — Sitz

2 Stiftungsurkunden und anderen Stiftungsgeſetzen

99Karlsruhe Evangeliſch kirchliche Kapitalienverwaltungsanſtalt

10 Karlsruhe Regiekaſſe

Zweck :

Beſtreitung der Gehalte und Büroerforderniſſe des Oberkirchenrats .

11 11 Karlsruhe Allgemeine Evangeliſche Kirchenkaſſe

Die verſchiedenen Abteilungen , wie ſie früher bei den einzelnen Bezirks⸗

verwaltungen beſtanden , wurden im Jahr 1923 in eine Zentralkaſſe mit dem

Sitz in Karlsruhe vereinigt .

In die Kaſſe fließt zunächſt der Ertrag der Landeskirchenſteuer und der

Reinertrag der Zentralpfarrkaſſe ; außerdem werden ihr Zuſchüſſe von unmittel⸗
baren kirchlichen Fonds überwieſen , welchen die Beſtreitung von allgemeinen

kirchlichen Bedürfniſſen obliegt .

Ein

12⁵
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Vgl . die Bemerkungen

587 35120

Dieſe Verwaltung hat
kein eigenes Vermögen .
Sie vermittelt die ge⸗
meinſchaftliche Anlage
von Kapitalien der
verſchiedenen kirchlichen
Fonds . Sie iſt zu⸗
folge Entſchließung
des Staatsminiſteriums
vom 19. Juni 1905
Nr . 452 als eine
öffentlich⸗rechtliche An⸗
ſtalt mit juriſtiſcher
Perſönlichkeit anerkannt
worden und an die
Stelle der früheren
Gemeinſchaftlichen Ka⸗
pitalienverwaltung ge⸗
treten .

Vgl . die Bemerkungen
über einzelne Fonds
Ziff IL BE.

Vermögen iſt nicht vor⸗
handen . Etwaige Er⸗
übrigungen werden der
Allg . Kirchenkaſſe über⸗
wieſen , welche die
Fehlbeträge zu decken
hat .

über einzelne Fonds
Ziff II E s.

Über die Verwaltungs⸗
ergebniſſe der Kaſſe ſind
ausführliche Zuſammen⸗
ſtellungen angeſchloſſen .



Nachdem durch kirchliches Geſetz vom 19 . September 1914 , VBl . S . 125 ,

die Zugehörigkeit der Geiſtlichen der Landeskirche zu dieſer Kaſſe ſowie die

Entrichtung der Beiträge für dieſe Geiſtlichen aufgehoben worden und das

vorhandene Vermögen mit den darauf ruhenden Rechten und Fflichten auf

die Landeskirche übergegangen iſt , beſtand die Kaſſe unter ihrer bisherigen

Bezeichnung lediglich noch als Verrechnung über die Verwaltung des Ver⸗

mögens , deſſen Ertrag in die Allg . Evang . Kirchenkaſſe fließt . Mit dem

31 . März 1930 wurde das vorhandene Vermögen in die Rechnung der Allg .

Evang . Kirchenkaſſe übergeführt und die ſelbſtändige Rechnungsführung der

Kaſſe damit beendet .

1 2

3
33 Bezeichnung und Zweck des Fonds

σ 2
Ein

Verrechnungs nebſt

— — Sitz
Stiftungsurkunden und anderen Stiftungsgeſetzen

2

Aus dieſer — ſeit 1895 beſtehenden — Kaſſe werden die allgemeinen

kirchlichen Bedürfniſſe der Landeskirche beſtritten , inſoweit dafür nicht beſondere

Kaſſen beſtehen .

Geſetz vom 30. Juni 1922 ( Kirchl . G. u. VBl . 1922 S . 132 ) und §S 20

der Evang . Landeskirchenſteuer⸗ - Verordnung vom 28 . November 1922 .

12 12 [ Karlsruhe Geiſtliche Witwenkaſſe
1
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Sitz

Bezeichnung und Zweck des d

Stiftungsurkunden und anderen Stiftungsgeſetzen

O0O0

ο

οε

ο

Zuſammenſtellung .

Unterländer Evangeliſcher Kirchenfonds

Neuer Evangeliſcher Kirchenfonds .

Evangeliſche Kirchenſchaffnei Rheinbiſchofsheim
Evangeliſche Stiftſchaffnei Lahr

Evangeliſcher Landeskirchenfonds

Luiſenſtiftung

Züllig⸗Hill ' ſche Stiftung

Evangeliſche Zentralpfarrkaſſe

Ermigeliſch kirchliche Kapitelienverwoltungsanſtalt

Allgemeine Cvangeliſche Kirchenkaſſe
Geiſtliche Witwenkaſſe .

Unterſchied

Summe

ab

Ein



n

e

123300829,1 15401610

666189 292992

22582232 ] 217 65757
11788331 9055444

946772 946772

482118 425610

7077 227 981077 227 . 98
12754474 80999 66
652 95219 , 65295219

7525 499 2606 925 81551

1200355 12 00355

10 992 892 43,10 227 880 . 74

10 227 880 74

*

765 01169

78 99219

373197

816475

732⁸⁰7

56508

46 54508

599 68375

765 011069

—

765 01169

* Nl ,

20 45457423022 142 27934f1 687 70511

21939910 3244018 10 50027

4034928980 4123 26638 88 337 40
1968 20652 1901985790 —d

1854228 31952091 300 97863
ä

246 30290 26871772 2241482
6957

707859
7018 738 10 6103066

— —

2691 18841 ] 327853961 / 587 35120
27009420 —

36 66348504 ( 39 085 488 1102 758 31809

J36663 48504 33631502

2422 00307 2 422 00307

270 094 29

336 315 02

4 5 6 7 8 9 10 11 12

Jahres⸗ Vermögens⸗

——— Betrag Zu⸗ Ab⸗
Einnahme Ausgabe überſchuß Fehlbetrag

5 8

menahme Bemerkungen

am Schluſſe Anfang Schluſſe während

der Periode 1. 4. 192731 . 3. 1930

K , , l , K, , 2 K ,
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